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2Ob179/68

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1966

Norm

ABGB §1304 BIIb

EKHG §11 Abs1

Rechtssatz

Verschuldensaufteilung 1 : 2 zu Lasten des Personenkraftwagen - Lenkers, der trotz Gegenverkehr überholt und sein

Überholmanöver auch nicht abbricht, wogegen der entgegenkommende Personenkraftwagen - Lenker eine überhöhte

Geschwindigkeit einhält und hinsichtlich einer unfallsverhindernden Maßnahme versagt.
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Ähnlich

Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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